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Handeln als Gemeinschaft     •     Entscheiden für die Zukunft     •     Bekennen zur Region 
Die Genossame Lachen ist in Lachen (SZ) domiziliert. Sie erstellt und bewirtschaftet Wohn- und Gewerbe-
liegenschaften, Bootsanlagen sowie landwirtschaftliche Liegenschaften. Die Genossame Lachen ist lokal 
stark verankert und steht zu ihrer sozialen und kulturellen Verantwortung in der Region. 
www.genossame.ch 

Auch Bundesgericht schützt Entscheid der Genossame Lachen 
 
Im November 2006 revidierte die Genossame Lachen die statutarischen Bestimmungen 
bezüglich der Mitgliedschaft. Mit dieser Teilrevision stellte man sicher, dass die verfas-
sungsmässige Gleichberechtigung vollzogen werden konnte. In der Folge wurden über 60 
Mitglieder neu aufgenommen. Es gab jedoch auch Aufnahmegesuche, welche die Genos-
same ablehnen musste. Gegen diese Entscheide wurde Beschwerde erhoben. Nun hat 
letztinstanzlich das Bundesgericht entschieden und gab der Genossame Lachen Recht. 
 

Bereits das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz stellte im Oktober 2007 klar fest, dass die 
Aufnahmegesuche zu Recht abgelehnt worden seien. In einem ersten Schritt beurteilten die 
Richter, ob die Entscheide den geltenden Statuten entsprechen. Dies wurde fraglos bestätigt. 

Im zweiten Schritt überprüften die Richter, ob die Statuten mit dem übergeordneten Recht und 
hier insbesondere mit der Verfassung übereinstimmen. Das Verwaltungsgericht bestätigte da-
mals in seinem Entscheid auch ganz klar die Verfassungsmässigkeit der Statuten. 

Gegen diesen Entscheid des Verwaltungsgerichts wurde wiederum Beschwerde beim Bundes-
gericht erhoben. Das Bundesgericht hat nun mit dem Urteil vom 18. Juni 2008 definitiv ent-
schieden und die Beschwerde abgewiesen und den Standpunkt der Genossame Lachen ge-
schützt. Die Begründung des Urteils steht noch aus. 

Die Genossame Lachen begrüsst, dass nun nach jahrelangen Unsicherheiten die Situation defi-
nitiv geklärt und die Verfassungsmässigkeit der Statuten durch das Bundesgericht bestätigt 
wurde. 
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